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Vorwort

Die demokratische Legitimation des hoheitlichen Handelns der Europäischen 
Union bedarf der Legitimationsvermittlung der nationalen Parlamente. Diese Auf
gabe wächst in den vergangenen Jahren im Deutschen Bundestag in ihren norma
tiven wie organisatorischen Strukturen. Eine Konsolidierungsphase ist auch fünf 
Jahre nach der Einführung der Begleitgesetzgebung zum Vertrag von Lissabon 
nicht eingetreten. Ausgehend von diesem Befund vertieft diese Arbeit den Blick 
auf das Grundgesetz, das den Weg und die Mittel zur Erfüllung dieser Aufgabe mit 
der in Art. 23 Abs. 2 und Abs. 3 GG skizzierten europapolitischen Kommunikation 
zwischen Bundestag und Bundesregierung vorgibt. Die Mitwirkung des Bundes
tages in Angelegenheiten der Europäischen Union und die darauf abgestimmte 
 Kooperation der Bundesregierung mit dem Bundestag sind die grundlegenden 
Elemente dieser Kommunikation. Basis der Argumentation ist das Verständnis so
wohl dieser parlamentarischen als auch der exekutiven Aufgaben als Verfassungs
pflichten. Die sich daraus ergebende fordernde Dimension der Zusammenarbeit 
von Bundestag und Bundesregierung in der Europapolitik ebnet den Weg für die 
Entwicklung einer Kommunikationsstruktur, die die europapolitische Kommunika
tion zum effektiven Mittel macht, um die demokratische Legitimationskraft des 
Bundestages auch auf die europäische Ebene zu heben. 

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2014 von der Juristischen Fakultät der 
GeorgAugustUniversität Göttingen als Dissertation angenommen. Das Manuskript 
wurde Mitte Dezember 2013 abgeschlossen. Die zu diesem Zeitpunkt beginnende 
europapolitische Kommunikation in der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundesta
ges sowie neuere Literatur und Rechtsprechung konnten bis November 2014 be
rücksichtigt werden. 

Mein größter Dank gilt Professor Dr. Frank Schorkopf, der die Arbeit hervor
ragend betreut und das Promotionsverfahren zügig durchgeführt hat. Besonders 
bedanken möchte ich mich auch bei Privatdozent Dr. Stefan Ruppert, der als Mit
glied des 17. Deutschen Bundestages nicht nur dieses Thema angeregt, sondern die 
Arbeit gerade in der Anfangsphase grundlegend inhaltlich wie strukturell begleitet 
hat. Privatdozent Dr. Marcus Schladebach sei für die rasche Erstellung des Zweit
gutachtens gedankt. Professor Dr. Sven Hölscheidt danke ich sehr herzlich für die 
Unterstützung im letzten Teil des Promotionsverfahrens.

Danken möchte ich auch den Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie den 
Mitarbeitern der Fraktionen und der Bundestagsverwaltung, mit denen ich über die 
Praxis der europapolitischen Kommunikation sprechen konnte. Mein herzlicher 
Dank gilt außerdem Susanna Wiegand und Leonie Brand für ihre Unterstützung.

Mein wertvollster Dank gehört meinem Mann, Dr. PeterAndreas Brand, der 
dieses Projekt mit Begeisterung begleitet hat und mich stets uneingeschränkt un
terstützt. Ihm und unserer Tochter ist diese Arbeit gewidmet. 

Berlin, im Februar 2015 Franziska Brand
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Einleitung

„Und natürlich muss sich jede Regierung nach den Entscheidungen des Parla
ments richten. Aber jede Regierung hat auch die Pflicht, das Parlament zu 
erziehen.“1 

So beschrieb der damalige Ministerpräsident Italiens, Mario Monti, im 
Sommer des Jahres 2012 das Verhältnis der nationalen Regierungen zu ih
ren Parlamenten, insbesondere im Zusammenhang mit der Abwendung der 
Finanz und Staatsschuldenkrise in Europa. Er löste damit erhebliche Auf
regung aus. Die deutsche Politik beantwortete dies nahezu geschlossen mit 
einem Bekenntnis zu der Bedeutung der nationalen Parlamente für die 
Entwicklungen der Europäischen Union.2 Dennoch hat Mario Monti den 
Finger in eine Wunde gelegt, die bis heute noch nicht vollständig geheilt 
ist. Hinter der zugespitzten Aussage steht die Frage, welche Stellung den 
nationalen Parlamenten im europäischen Mehrebenensystem zukommen 
soll. In der politischen Diskussion geht es oft vordringlich um Macht und 
Einfluss der beteiligten Verfassungsorgane. Das Verfassungsrecht fragt hin
gegen vor allem nach den demokratischen Grundlagen für die Handlungen 
der Regierungen auf Unionsebene und für die Ausübung von Hoheitsgewalt 
durch die Union selbst. 

Dabei hat die Entwicklung des Primärrechts seit dem Jahr 2009 eine 
andere Richtung eingeschlagen als die Politik, die seit dieser Zeit von der 
Krise geprägt war. Mit dem Vertrag von Lissabon, der im Dezember 2009 
in Kraft trat, wurde den nationalen Parlamenten eine größere Teilhabe an 
europäischen Entscheidungen eingeräumt. Dieser Vertrag führte erstmals ein 
demokratietheoretisches Konzept der Union auf Primärrechtsebene ein. 
Nach diesem Konzept soll die demokratische Legitimation der Union zum 
einen über das Europäische Parlament (erster Strang) und zum anderen über 
die nationalen Parlamente (zweiter Strang) hergestellt werden (Art. 10 
Abs. 2 EUV). In diesem Zusammenhang erhielten die Parlamente weitere 
Informations und Beteiligungsrechte, die in Art. 12 EUV zusammengefasst 

1 Interview des Magazins „Der Spiegel“ mit dem italienischen Ministerpräsiden
ten Prof. Mario Monti, Der Spiegel, 32 / 2012, 06.08.2012, S. 44, 46. 

2 Vgl. die Zusammenfassung der politischen Reaktionen in der Frankfurter Allge
meine Zeitung vom 07.08.2012, S. 9: „Montis Parlamentskritik stößt auf Unver
ständnis“, sowie den Kommentar von Frankenberger „Nicht ohne meinen Bundestag 
– Schon der Anschein der Entparlamentarisierung der Europapolitik ist gefährlich“, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 08.08.2012, S. 8.
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sind. Die sich kurz nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ein
stellende Staatsschuldenkrise löste jedoch eine ganze Reihe exekutiv gesteu
erter Akutmaßnahmen aus, z. B. zur Stabilisierung Griechenlands und Ret
tung verschiedener europäischer Banken. Diese Entscheidungen wurden 
zum großen Teil auf intergouvernementaler Basis getroffen,3 so dass das 
Europäische Parlament in diese Entscheidungen nicht eingebunden war. Die 
nationalen Parlamente waren oft nur nachrichtlich einbezogen.4 Die durch 
den Vertrag von Lissabon beabsichtigte Stärkung der nationalen Parlamente 
konnte – jedenfalls bei den Maßnahmen zur Abwendung der Krise – nicht 
umgesetzt werden.5 

In Deutschland vollzog sich jedoch ab der 17. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages (2009 bis 2013) eine Entwicklung, die dazu führte, dass der 
Bundestag auch bei diesen Entscheidungen stärker beteiligt werden muss. 
Die entscheidende Rolle spielte hier das Bundesverfassungsgericht, das sich 
innerhalb von etwas über drei Jahren in sieben Entscheidungen mit den 
Mitwirkungsrechten des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen 
Union zu befassen hatte.6 Hinzu kam im Jahr 2014, d. h. in der 18. Wahl
periode des Bundestages, die Entscheidung in der Hauptsache zur Verfas

3 Zu der Bedeutung dieser intergouvernementalen Methode oder auch so genann
ten Unionsmethode im Verhältnis zur Gemeinschaftsmethode siehe Schorkopf, Me
thodenpluralismus in der europäischen Integration – Zur Errungenschaft der Ge
meinschaftsmethode und zur Notwendigkeit einer Unionsmethode, Manuskript des 
Vortrags im Rahmen des XIII. WalterHallseinKolloquiums, Stand 24.03.2014.

4 Calliess, Der Kampf um den Euro: Eine „Angelegenheit der Europäischen 
 Union“ zwischen Regierung, Parlament und Volk, NVwZ 2012, 1, 2.

5 Ruppert, Der „Sixpack“ in der Hand des Monarchen, in: Frankfurter Allgemei
ne Zeitung, 15.12.2011, S. 8.

6 1. Entscheidung vom 30.06.2009 über den LissabonVertrag und die Begleitge
setzgebung (BVerfGE 123, 267 – Lissabon);

 2. Entscheidung vom 09.06.2010 über die Beteiligung des Bundestages an Ent
scheidungen über Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro – Antrag auf Erlass einer 
Einstweiligen Anordnung – (BVerfGE 126, 158 – Griechenland-Hilfe / Euro-Ret
tungsschirm / Eilverfahren); 

 3. Entscheidung vom 07.09.2011 über die Beteiligung des Bundestages an Ent
scheidungen über Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro – Hauptsacheverfahren 
– (BVerfGE 129, 124 – Griechenland-Hilfe / Euro-Rettungsschirm); 

 4. Entscheidung vom 27.10.2011 über § 5 Abs. 1 bis 7 EuroStabilisierungsme
chanismusGesetzes (StabMechG), nach dem besonders eilige oder vertrauliche 
Entscheidungen über Finanzierungsgeschäfte zur Rettung von EuroMitgliedstaaten 
auf ein UnterGremium („Sondergremium“) des Haushaltsausschusses übertragen 
werden durften – Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung – (Az.: – 2 BvE 
8 / 11 – Sondergremium / Eilverfahren); 

 5. Entscheidung vom 28.02.2012 über § 5 Abs. 1 bis 7 EuroStabilisierungsme
chanismusGesetzes (StabMechG), nach dem besonders eilige oder vertrauliche 
Entscheidungen über Finanzierungsgeschäfte zur Rettung von EuroMitgliedstaaten 
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sungsmäßigkeit des Vertrags zur Einrichtung des Europäischen Stabilitäts
mechanismus7 und des Fiskalvertrags8, in der sich das Bundesverfassungs
gericht ebenfalls mit den europapolitischen Beteiligungsrechten des Bundes
tags befasste.9 Bis auf die Entscheidung zum Vertrag von Lissabon hatten 
alle anderen Verfahren Maßnahmen zum Gegenstand, mit denen die Krise 
abgewendet werden sollte. In diesen Entscheidungen schaffte es das Ge
richt, dass der Bundestag in der Krise ebenso informiert und beteiligt wer
den muss wie bei sonstigen europäischen Vorhaben oder sogar noch inten
siver.10 In der Folge wurden für besonders bedeutende Entscheidungen, z. B. 
im Zusammenhang mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, darauf 
abgestimmte gesetzliche Beteiligungsrechte des Bundestages geschaffen. Im 
Übrigen gelten die allgemeinen Rechte des Bundestages auch in der Krise. 
Die Rechte des Bundestages und die europapolitische Kommunikation ma
chen hier keinen Unterschied. 

Diesen Richtungswechsel, den das Bundesverfassungsgericht der deut
schen Europapolitik verordnete und der von der Politik in seiner Tragweite 
zunächst nicht erkannt wurde, war schon in der Entscheidung zum Vertrag 

auf ein UnterGremium („Sondergremium“) des Haushaltsausschusses übertragen 
werden durften (BVerfGE 130, 318 – Sondergremium); 

 6. Entscheidung vom 19.06.2012 über die Informationsrechte des Bundestages in 
Bezug auf intergouvernementale Vorhaben, die in einem Näheverhältnis zum Recht 
der Europäischen Union stehen (BVerfGE 131, 152 – parlamentarische Informa
tionsrechte);

 7. Entscheidung vom 12.09.2012 über den Vertrag zur Einrichtung eines Europäi
schen Stabilitätsmechanismus und den Fiskalvertrag – Antrag auf Erlass einer einst
weiligen Anordnung – (BVerfGE 132, 195 – Europäischer Stabilitätsmechanismus /  
Eilverfahren – die zu dieser Entscheidung im Folgenden angegebenen Randnum
mern beziehen sich auf die Randnummern, die erstmals im 132. Band der Veröffent
lichungen der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vorhanden sind und 
nicht auf die Absatznummern („AbsNr.“), die in den Veröffentlichung der Entschei
dungen auf der InternetSeite des Gerichts stets angegeben sind. Bei allen anderen 
Entscheidungen des Gerichts wird nachfolgend auf diese Absatznummern verwie
sen).

7 Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus, BGBl. 2012 
II, S. 981.

8 Vertrag über die Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts und 
Währungsunion, BGBl. 2012 II, S. 1006.

9 BVerfG, Entscheidung vom 18.03.2014, Az. 2 BvR 1390 / 12 u. a. – Europäi
scher Stabilitätsmechanismus / Hauptsacheverfahren.

10 Vgl. auch die Untersuchung des Einflusses der „EuropaEntscheidungen“ des 
Bundesverfassungsgerichts auf die europäische Integration aus der Sicht des natio
nalen Verfassungsrechts: Baumann, Die europäische Integration unter Wahrung der 
nationalen Verfassung – Die „EuropaEntscheidungen“ des Bundesverfassungsge
richts, in: Baumann / Elser (Hrsg.), Das letzte Wort – Rechtsetzung und Rechtskont
rolle in der Demokratie: 53. Assistententagung Öffentliches Recht, 2014, S. 121.


